
Sehr geehrter Herr Zeller 

Endlich komme ich dazu, bitte entschuldigen Sie, also: 

Die BOP hat aufgrund limitierter Ressourcen auf eine ausführliche Vernehmlassungsantwort verzich­
tet. Sie begrüsst aber die Teilrevision des RTVG grundsätzlich, da sie der technologischen En~ick­
lung weitgehend Rechnung trägt. So ist beispielsweise die allgemeine Medienabgabe sinnvoll und 
zeitgemäss. Ebenso werden teilweise die Wettbewerbsnachteile von Stationen ohne Konzession eli­
miniert. Hier besteht noch weiterer Handlungsspielraum. 
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